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Kurztitel 

Bundes-Verfassungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 1/1930 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974 

§/Artikel/Anlage 

Art. 7 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1975 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.1988 

Text 

  Artikel 7. (1) Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des 
Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. 

(2) Den öffentlichen Bediensteten, einschließlich der Angehörigen des Bundesheeres, ist die 
ungeschmälerte Ausübung ihrer politischen Rechte gewährleistet. 


